
  

Anonyme Angriffe aus dem Internet

Bürgermeisterin einer Kleinstadt zum Rücktritt aufgefordert

Eine Lokalzeitung veröffentlicht in ihrer Print-Ausgabe unter der Überschrift „Mit der
Erfüllung ihres Amtes überfordert“ einen Beitrag mit zwei Leseräußerungen. Thema
ist unter anderem eine vorangegangene Stadtratsitzung. Im Vorspann erläutert die
Redaktion, dass es sich hier um Meinungen aus der Online-Diskussion der Zeitung
handelt. Zitiert werden zwei Leser: G. K. und Andy S. Beide kritisieren die
Bürgermeisterin scharf: „Frau (…), Sie handeln wie der Totengräber der Stadt (…).
Frau Bürgermeisterin, Sie wirken mit der Erfüllung Ihres Amtes überfordert, um noch
größeren Schaden abzuwenden, stellen Sie Ihr Amt zur Verfügung. Treten Sie
zurück!“ Einige Tage später veröffentlicht die Redaktion einen Leserbrief mit einem
Autorenhinweis, der den vollständigen Namen der Verfasserin enthält. Die
Einsendung setzt sich mit dem Konsolidierungskonzept der Stadt auseinander. Eine
Woche später veröffentlicht die Redaktion den Hinweis, dass es die Einsenderin gar
nicht gibt. Neben mehreren Lesern der Zeitung beschwert sich auch die angegriffene
Bürgermeisterin über die Berichterstattung. Sie beklagt sich darüber, dass die
Zeitung zwei anonyme Äußerungen gegen sie veröffentlicht habe. Diese enthielten
falsche Tatsachen. Ihre Bemühungen, mit der Leserbrief-Einsenderin in Verbindung
zu treten, seien fehlgeschlagen. Bei der Rückfrage in der Redaktion habe sich
herausgestellt, dass Zweifel an der Identität der Frau bestünden. Die Korrektur habe
die Zeitung eine Woche später gebracht. Sie sei wegen des zeitlichen Abstands für
den Leser nicht mehr einzuordnen. Der Chefredakteur der Zeitung stellt klar, dass es
nicht Art der Redaktion sei, Blog-Beiträge abzudrucken, die anonyme Diffamierungen
enthielten. Er habe sich im persönlichen Gespräch bei der Bürgermeisterin
entschuldigt. Um ähnliches künftig zu verhindern, habe die Redaktion eine interne
Richtlinie zum Thema Blog-Abdruck erarbeitet. (2010)

Die Zeitung hat die journalistische Sorgfaltspflicht nach Ziffer 2 des Pressekodex
verletzt. Der Beschwerdeausschuss spricht eine Missbilligung aus. Für den Abdruck
von Online-Kommentaren gelten die gleichen Maßstäbe wie für Leserbriefe. Deren
Behandlung ist in Richtlinie 2.6 festgeschrieben. Grundsätzlich kann eine Redaktion
über eine Online-Leserdiskussion berichten. Dennoch sieht der Presserat die
ethische Grenze überschritten, wenn Kommentare ohne Einzelfallprüfung eins zu
eins wiedergegeben werden. Ein einordnender Vorspann reicht grundsätzlich nicht
aus. Die Leserveröffentlichung enthält in diesem Fall unbewiesene, von der
Redaktion nicht belegte Tatsachen. Diffamierende Behauptungen enthält die
Einsendung nicht. Zwar kritisieren die Leser die Bürgermeisterin scharf und fordern
ihren Rücktritt. Dies hält der Ausschuss jedoch durch die Meinungsäußerungsfreiheit
im Rahmen der lokalpolitischen Auseinandersetzung für gedeckt. Der Presserat weist
die Redaktion darauf hin, dass laut Pressekodex, Richtlinie 2.6, Absatz 3, auf den



Abdruck von Lesereinsendungen verzichtet werden sollte, wenn Zweifel an der
Identität des Absenders bestehen. Im vorliegenden Fall ist die Zeitung der Kodex-
Forderung nach einer zeitnahen Korrektur ausreichend nachgekommen.
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